
 

 

 

BUNDESFINANZHOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindestlaufzeit eines Gewinnabführungsvertrags bei körper-
schaftsteuerrechtlicher Organschaft 
 
1. Die Organgesellschaft ist auch unter Geltung ein er umwand-
lungssteuerrechtlichen Rückwirkungsfiktion nicht "v om Beginn 
ihres Wirtschaftsjahrs an ununterbrochen" (§ 14 Abs . 1 Satz 1 
Nr. 1 Satz 1 KStG) in den Organträger finanziell ei ngeglie-
dert, wenn die Anteile an der Organgesellschaft im Rückwir-
kungszeitraum (unterjährig) von einem Dritten auf d en Organ-
träger übergehen. 
 
2. Bei der Berechnung der fünfjährigen Mindestlaufz eit eines 
Gewinnabführungsvertrags bei körperschaftsteuerrech tlicher Or-
ganschaft (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KStG) kann eine  umwand-
lungssteuerrechtliche Rückwirkungsfiktion beachtlic h sein, 
auch wenn sie auf einen Zeitpunkt vor Gründung der Organge-
sellschaft wirkt. 
 
 
 
KStG § 8 Abs. 3 Satz 2, § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1, Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
UmwStG 2002 § 2 Abs. 1, § 20 Abs. 7, Abs. 8 
 
Urteil vom 10. Mai 2017     I R 19/15 
 
Vorinstanz: FG Düsseldorf vom 3. März 2015  6 K 433 2/12 K,F 
(EFG 2015, 951) 
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T e n o r  

 

1. Die Revision der Klägerin betreffend das Streitj ahr 2005 

wird als unbegründet zurückgewiesen. 

2. Im Übrigen (Streitjahre 2006 und 2007) wird das Urteil des 

Finanzgerichts Düsseldorf vom 3. März 2015  

6 K 4332/12 K,F aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz 

zurückverwiesen. 

3. Dem Finanzgericht wird die Entscheidung über die  Kosten 

des gesamten Rechtsstreits übertragen. 

 

G r ü n d e  

 

I. 

Streitig ist, ob die Tatbestandsvoraussetzungen der  körper-

schaftsteuerrechtlichen Organschaft erfüllt sind. 

 

Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine  AG, ist 

Rechtsnachfolgerin der A GmbH, die wiederum Rechtsn achfolgerin 

der B GmbH ist. 

 

Mit Notarvertrag vom 9. Februar 2005 (Handelsregist ereintra-

gung vom 3. März 2005) wurde die C GmbH als 

Vorratsgesellschaft gegründet, deren Anteile die B GmbH (alt) 

mit Vertrag vom 9. August 2005 erwarb. Durch Vertra g vom 

16. August 2005 wurde die Firma der C GmbH in B Gmb H geändert. 

Am selben Tag (Handelsregistereintragung vom 2. Sep tember 

2005) wurden von der B GmbH (alt), die in B Holding  GmbH 

umfirmierte, Teile ihres Vermögens auf die B GmbH a ls 

Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederu ng (mit 

Wirkung zum 1. Januar 2005  00:00 Uhr) übertragen.  
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Die B Holding GmbH als herrschendes Unternehmen und  die B GmbH 

schlossen am 16. August 2005 einen Beherrschungs- u nd Gewinn-

abführungsvertrag ab, der am 16. November 2005 neu gefasst 

wurde. In § 4 Abs. 1 der Verträge heißt es: "Der Ve rtrag wird 

unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschaft erversamm-

lungen von ... (B Holding GmbH) und 'Organgesellsch aft' abge-

schlossen. Er wird wirksam mit der Eintragung in da s Handels-

register der 'Organgesellschaft' und gilt für den Z eitraum ab 

dem 01.01.2005." In § 4 Abs. 2 der Verträge heißt e s: "Der 

Vertrag kann erstmals zum Ablauf des 31.12.2009 unt er Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten gekündigt werden. 

Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher 

Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr." Die j eweiligen 

Handelsregistereintragungen datieren vom 18. Oktobe r 2005 bzw. 

vom 28. November 2005.  

 

Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt - -FA--) war 

der Ansicht, dass es sich bezogen auf die B GmbH al s Organge-

sellschaft bei dem Wirtschaftsjahr 2005 um ein Rump fwirt-

schaftsjahr handelt, das am 9. Februar 2005 begonne n hat. Da-

mit sei durch die Möglichkeit, den Vertrag mit Abla uf zum 

31. Dezember 2009 zu kündigen, die Voraussetzung de r Mindest-

laufzeit von fünf (Zeit-)Jahren nicht erfüllt (§ 14  Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der in 

den Streitjahren 2005 bis 2007 geltenden Fassung -- KStG--). 

Daher setzte es die Gewinnabführungen der Streitjah re (2005: 

... €; 2006: ... €; 2007: ... €) als verdeckte Ge-

winnausschüttungen i.S. des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG (vGA) ein-

kommenserhöhend an. Die dagegen gerichtete Klage bl ieb erfolg-

los (Finanzgericht --FG-- Düsseldorf, Urteil vom 3.  März 2015  

6 K 4332/12 K,F, abgedruckt in Entscheidungen der F inanzge-

richte --EFG-- 2015, 951). 
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Die Klägerin rügt die Verletzung materiellen Rechts  und bean-

tragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die K örper-

schaftsteuerbescheide für 2005, 2006 und 2007 in Ge stalt der 

Einspruchsentscheidung vom 25. Oktober 2012 dahinge hend abzu-

ändern, dass das zu versteuernde Einkommen wegen Be stehens ei-

nes Organschaftsverhältnisses jeweils auf 0 € festg esetzt 

wird. 

 

Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen. 

 

II. 

Die Revision der Klägerin ist für das Streitjahr 20 05 unbe-

gründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzge-

richtsordnung --FGO--). Das FG hat im Ergebnis zu R echt dahin 

erkannt, dass die Gewinnabführung als vGA einkommen serhöhend 

anzusetzen ist, da die Tatbestandsvoraussetzungen d es § 14 

Abs. 1 Satz 1 KStG im Jahr 2005 nicht erfüllt waren . Für die 

Streitjahre 2006 und 2007 ist das angefochtene Urte il aufzuhe-

ben und die Sache an das FG zur anderweitigen Verha ndlung und 

Entscheidung zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1  Nr. 2 

FGO). Die Sache ist nicht spruchreif, da Feststellu ngen zur 

Frage des Gegenstands der Vermögensübertragung (als  Grundlage 

eines rückwirkenden Beginns der Vertragslaufzeit) f ehlen. 

 

1. Verpflichtet sich eine GmbH mit Geschäftsleitung  und Sitz 

im Inland (Organgesellschaft) durch einen Gewinnabf ührungsver-

trag i.S. des § 291 Abs. 1 des Aktiengesetzes, ihre n ganzen 

Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Unterne hmen abzu-

führen, so ist das Einkommen der Organgesellschaft,  soweit 

sich aus § 16 KStG nichts anderes ergibt, nach § 14  Abs. 1 

Satz 1  1. Satzteil und § 17 KStG dem Träger des Un ternehmens 

(Organträger) unter den in § 14 KStG benannten Vora ussetzungen 

zuzurechnen. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass der Organ-
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träger an der Organgesellschaft vom Beginn ihres Wi rtschafts-

jahrs an ununterbrochen in einem solchen Maße betei ligt ist, 

dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte aus den Antei len an der 

Organgesellschaft zusteht (finanzielle Eingliederun g, s. § 14 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG). Darüber hinaus mu ss der Ver-

trag auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und wä hrend sei-

ner gesamten Geltungsdauer durchgeführt sein (§ 14 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG). Mit dem zuletzt angeführ ten Erfor-

dernis der fünfjährigen Mindestdauer des Gewinnabfü hrungsver-

trags verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, Manipulati onen zu 

verhindern: Die Organschaft soll nicht zum Zweck wi llkürlicher 

Beeinflussung der Besteuerung und zu Einkommensverl agerungen 

von Fall zu Fall abgeschlossen bzw. beendet werden können (Se-

natsurteile vom 12. Januar 2011 I R 3/10, BFHE 232,  426, BStBl 

II 2011, 727; vom 13. November 2013 I R 45/12, BFHE  244, 277, 

BStBl II 2014, 486). 

 

2. Eine den gesetzlichen Maßgaben entsprechende fin anzielle 

Eingliederung der B GmbH (Organgesellschaft) in die  

B Holding GmbH (Organträgerin) liegt im Streitjahr 2005 nicht 

vor, so dass die Gewinnabführung an die B Holding G mbH als vGA 

einkommenserhöhend anzusetzen ist (sog. verunglückt e Organ-

schaft, s. allgemein z.B. Senatsurteil vom 4. März 2009 

I R 1/08, BFHE 225, 312, BStBl II 2010, 407).  

 

a) Der Streitfall ist dadurch gekennzeichnet, dass die B GmbH 

(spätere Organgesellschaft) nicht durch die (später e) Organ-

trägerin errichtet wurde, es vielmehr (erst) im Aug ust 2005 zu 

einem Anteilserwerb durch die Organträgerin gekomme n ist. Die 

Anteile an der B GmbH standen mithin zunächst einer  dritten 

Person zu. 

 

10 

11 



- 5 - 

- 6 - 

 

b) Auch die mit einer Umwandlung verbundene ertrags teuerrecht-

liche Rückwirkungsfiktion könnte --so sie anzuerken nen wäre 

(s. unten zu 3.)-- jedenfalls in dieser Konstellati on den Tat-

bestand der finanziellen Eingliederung der B GmbH i n ihre Or-

ganträgerin "vom Beginn ihres Wirtschaftsjahrs an u nunterbro-

chen" nicht begründen (so im Ergebnis auch Walter, GmbH-Rund-

schau --GmbHR-- 2015, 544, 546; abweichend [einzelf allbezogene 

Prüfung] Brühl, Die Unternehmensbesteuerung 2016, 5 86, 591; 

derselbe, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2015, 1896 , 1900; 

Hölzer, Der Betrieb --DB-- 2015, 1249 f.; Pichler, Die ertrag-

steuerliche Organschaft im Umwandlungssteuerrecht, 2015, 

S. 141, 165). 

 

Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt untersch eidet sich 

von den Konstellationen, über die der Senat mit Urt eilen vom 

28. Juli 2010 I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 20 11, 528) 

und I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67) entschieden hatte.  Denn dort 

ging es jeweils um die Einbringung einer Mehrheitsb eteiligung 

an der Organgesellschaft in den Organträger. Der Se nat hat 

hierzu erläutert, dass es mit Rücksicht auf die (üb er § 23 

Abs. 3 Satz 1 des Umwandlungssteuergesetzes 2006 -- UmwStG 

2006-- anwendbare) Regelung des § 12 Abs. 3 Halbsat z 1 UmwStG 

2006 zum Eintritt der übernehmenden Körperschaft in  die "steu-

erliche Rechtsstellung" der Überträgerin auf die An wendbarkeit 

der umwandlungssteuerrechtlichen Rückwirkungsfiktio n auf die 

Organschaftsvoraussetzung der finanziellen Einglied erung nicht 

ankommt. Der entgeltliche Anteilserwerb ist dem nic ht gleich-

zustellen. 

 

3. Ob die Laufzeit des Gewinnabführungsvertrags vom  16. August 

bzw. vom 16. November 2005 den Vorgaben des § 14 Ab s. 1 Satz 1 

Nr. 3 Satz 1 KStG entspricht, kann ohne weitergehen de Fest-

stellungen des FG nicht entschieden werden. Demgemä ß ist die 
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Sache betreffend die Streitjahre 2006 und 2007 nich t entschei-

dungsreif. 

 

a) Nach den Feststellungen des FG war der Vertrag a usdrücklich 

auf die Dauer von fünf Zeitjahren (s. insoweit Sena tsurteil in 

BFHE 232, 426, BStBl II 2011, 727) abgeschlossen wo rden. Dabei 

unterliegt die Rückwirkung auf den Beginn des Gesch äftsjahrs 

des Vertragsabschlusses mit rechtzeitiger (bis zum 

31. Dezember erfolgter) Eintragung im Handelsregist er weder 

zivilrechtlichen noch steuerrechtlichen Wirksamkeit sbedenken; 

hiermit übereinstimmend hat auch das FG Köln im Urt eil vom 

10. Juni 2010  13 K 416/10 (EFG 2010, 2029) einen G ewinnabfüh-

rungsvertrag dahin ausgelegt, dass das gesamte im A bschluss-

jahr erwirtschaftete Ergebnis vom Vertrag umfasst s ein sollte 

(s.a. Gosch/Neumann, KStG, 3. Aufl., § 14 Rz 243, 2 45, m.w.N.; 

Walter, GmbHR 2015, 544, 546). 

 

b) Soweit das FG im angefochtenen Urteil auf dieser  Grundlage 

(das FG ist von einem zivilrechtlich wirksamen Vert rag mit ei-

ner Laufzeit vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 20 09 ausge-

gangen) allerdings unter Hinweis auf die Errichtung  der B GmbH 

als Organgesellschaft durch notariellen Vertrag vom  9. Februar 

2005 die fünfjährige Mindestdauer als nicht erfüllt  angesehen 

hat (zustimmend: Graw, EFG 2015, 953; Blümich/Krumm , § 14 KStG 

Rz 130; Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/U mwStG, § 14 

KStG Rz 472b; Müller in Mössner/Seeger, Körperschaf tsteuerge-

setz, 3. Aufl., § 14 Rz 571; derselbe in Müller/Stö cker/ 

Lieber, Die Organschaft, 10. Aufl., Rz 205; Walter,  GmbHR 

2015, 544, 546; wohl auch Dötsch in Dötsch/Pung/Möh lenbrock, 

Die Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 540; Schumache r, Die Or-

ganschaft im Steuerrecht, 3. Aufl., S. 65), ist ihm  dann nicht 

beizupflichten, wenn die Voraussetzungen einer umwa ndlungs-

steuerrechtlichen Rückwirkungsfiktion erfüllt sind (ebenso 
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Beinert/Nees in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft , Rz 3.34; 

Benz nach dem Tagungsbericht von Rüsch, Deutsche St euer-Zei-

tung --DStZ-- 2017, 69, 71; Brühl, DStR 2015, 1896,  1900; 

Hölzer, DB 2015, 1249, 1251; Rödder/Liekenbrock in Rödder/ 

Herlinghaus/Neumann, KStG, § 14 Rz 310). 

 

aa) Zuzustimmen ist dem FG allerdings darin, dass d er Senat in 

seinem Urteil in BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528 die hier 

maßgebende Streitfrage nicht entschieden hat. Dort hatte der 

Senat mit Blick auf § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1  KStG (fi-

nanzielle Eingliederung) dahin erkannt, dass die Au sgliederung 

einer Mehrheitsbeteiligung mit nachfolgender erstma liger Be-

gründung einer Organschaft möglich sei, wenn seit d em Beginn 

des Wirtschaftsjahrs eine finanzielle Eingliederung  zunächst 

zum übertragenden Rechtsträger und anschließend zum  überneh-

menden Rechtsträger bestanden hat und dieses Erford ernis bis 

zum Ende des Wirtschaftsjahrs aufrecht erhalten ble ibt. Sind 

diese Voraussetzungen bei der übertragenden Körpers chaft er-

füllt, setzt sich dies für die übernehmende Körpers chaft fort. 

Das betrifft auch und gerade den Übergang eines Tei lbetriebs 

der Überträgerin auf eine neu gegründete Tochter-Ka pitalge-

sellschaft durch Abspaltung oder Ausgliederung. Das  übergehen-

de Vermögen ist in einem solchen Fall bereits vor d er Umwand-

lung in die Überträgerin eingegliedert gewesen (Tei lbetriebs-

eigenschaft als "stärkste Form der Eingliederung").  Eine Aus-

sage zur Berechnung der Mindestdauer der Vertragsla ufzeit war 

in dieser Entscheidung nicht zu treffen. 

 

bb) In die Berechnung der fünfjährigen Mindestdauer  des Ge-

winnabführungsvertrags i.S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

Satz 1 KStG wäre die steuerliche Rückwirkung eines Einbrin-

gungsvorgangs einzubeziehen. 
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aaa) Das FG hat offen gelassen, ob im Streitfall di e Ausglie-

derung von Teilen des Vermögens der B Holding GmbH auf die 

B GmbH steuerlich auf den 1. Januar 2005 zurückwirk t. Jeden-

falls könne eine solche Rückwirkung nicht maßgebend  sein, wenn 

der übernehmende Rechtsträger im Rückwirkungszeitra um nicht 

bereits bestanden habe. Die fünfjährige Mindestdaue r sei ein 

auf tatsächliche Umstände abstellendes Tatbestandsm erkmal, das 

einer fiktiven Rückbeziehung nicht zugänglich sei. Mit dem 

Zweck des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG, Man ipulationen 

zu verhindern, sei es nicht vereinbar, fiktive Zeit räume in 

die Berechnung der Mindestdauer einzubeziehen. Da d er Gesetz-

geber typisierend Manipulationen unterstelle, wenn ein Gewinn-

abführungsvertrag nicht für 60 Monate abgeschlossen  werde, 

müsse als Mindestdauer ein tatsächlicher Zeitraum v on 

60 Monaten vereinbart sein. 

 

bbb) Dem folgt der erkennende Senat nicht. 

 

Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 KStG ist das Einkommen der Organge-

sellschaft dem Organträger erstmals für das Kalende rjahr zuzu-

rechnen, in dem das Wirtschaftsjahr der Organgesell schaft en-

det, in dem der Gewinnabführungsvertrag wirksam wir d. Im 

Streitfall ist dies das Wirtschaftsjahr 2005. Teil des abzu-

führenden Gewinns wäre dabei aber auch das der aufn ehmenden 

Gesellschaft --hier: der B GmbH als Organgesellscha ft-- zuzu-

rechnende Ergebnis des Rückwirkungszeitraums (d.h. ab dem 

1. Januar 2005). Wenn damit aber die gesetzliche Re gelung das 

gesamte Einkommen des Jahrs 2005 erfasst und der Ei nkommenszu-

rechnung unterwirft (Beinert/Nees in Prinz/Witt, a. a.O., 

Rz 3.34; Benz nach dem Tagungsbericht von Rüsch, DS tZ 2017, 

69, 71; Brühl, DStR 2015, 1896, 1900; Hölzer, DB 20 15, 1249, 

1250; Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neum ann, 

a.a.O., § 14 Rz 310), ist auch bei der Berechnung d er Mindest-
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laufzeit des Vertrags auf den Beginn dieses Wirtsch aftsjahrs 

abzustellen (s.a. Senatsbeschluss vom 22. Oktober 2 008 

I R 66/07, BFHE 223, 162, BStBl II 2009, 972; wohl auch R 60 

Abs. 2 Satz 2 der Körperschaftsteuer-Richtlinien 20 04; Brink 

in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, § 14 Rz 304; Rödde r/ 

Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, a.a.O., § 14 

Rz 310). Ein Bedarf für eine restriktive Sicht aus Gründen der 

Manipulationsabwehr ist insoweit entgegen der Ansic ht des FG 

nicht erkennbar (zutreffend Rödder/Liekenbrock in R ödder/ 

Herlinghaus/Neumann, a.a.O., § 14 Rz 310; Brühl, DS tR 2015, 

1896, 1900; Hölzer, DB 2015, 1249, 1251). 

 

Dieses Ergebnis lässt indes unberührt, dass nach § 14 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG der Gewinnabführungsvertra g "während 

seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt werden" muss. Auch 

wenn das FG insoweit aus § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 S atz 1 KStG 

schließt, es liege ein "auf tatsächliche Umstände a bstellendes 

Tatbestandsmerkmal" vor, erweist sich die Vertragsd urchführung 

in ihrem Hauptinhalt darin, dass es im Streitfall z um Stichtag 

31. Dezember 2005 tatsächlich zur Gewinnabführung d er B GmbH 

gegenüber ihrer Organträgerin gekommen ist (s. allg emein Se-

natsurteil vom 5. April 1995 I R 156/93, BFHE 177, 429; Se-

natsbeschluss vom 26. April 2016 I B 77/15, BFH/NV 2016, 1177; 

Kolbe in Prinz/Witt, a.a.O., Rz 13.4). 

 

c) Eine steuerrechtliche Rückwirkungsfiktion kann i m Streit-

fall allerdings nicht auf § 2 Abs. 1 UmwStG 2002 be ruhen. Nach 

dem Senatsurteil vom 12. Dezember 2012 I R 28/11 (B FHE 240, 

22) ist diese Regelung auf Ausgliederungen nicht an wendbar, da 

§ 2 UmwStG 2002 Bestandteil des ersten Teils des Um wandlungs-

steuergesetzes 2002 ist, der ausweislich seiner amt lichen 

Überschrift "Allgemeine Vorschriften zu dem zweiten  bis sieb-

ten Teil" des Gesetzes enthält, die wiederum nach §  1 Abs. 1 
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Satz 2 UmwStG 2002 ausdrücklich nicht für die Ausgl iederung 

gelten. Bei der Ausgliederung auf eine bestehende o der neu 

gegründete Kapitalgesellschaft handelt es sich aus steuer-

rechtlicher Sicht um eine Form der Einbringung, die  dadurch 

gekennzeichnet ist, dass der übertragende Rechtsträ ger selbst 

die als Gegenleistung gewährten Geschäftsanteile er hält. Die 

Einbringung in eine Kapitalgesellschaft ist im acht en Teil 

(§§ 20 bis 23) des Umwandlungssteuergesetzes 2002 g eregelt, 

welcher in § 20 Abs. 7 und 8 UmwStG 2002 die Möglic hkeit zur 

steuerrechtlichen Rückbeziehung eigenständig regelt . Aller-

dings gelten diese Einbringungsvorschriften nur für  Sacheinla-

gen i.S. des § 20 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2002, d.h. f ür die Ein-

bringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunter nehmeran-

teils sowie für die Einbringung von mehrheitsvermit telnden Ka-

pitalgesellschaftsanteilen (§ 20 Abs. 1 Satz 2 UmwS tG 2002). 

Ob das auf die Klägerin übertragene Vermögen diese Vorausset-

zung erfüllt, ist dem angefochtenen Urteil nicht zu  entnehmen. 

Die erforderlichen Feststellungen sind im zweiten R echtsgang 

vom FG nachzuholen. 

 

4. Sollte sich hiernach ergeben, dass die Vorausset zungen ei-

ner Rückwirkungsfiktion nach § 20 Abs. 7 und 8 UmwS tG 2002 er-

füllt sind, wird für den weiteren Verfahrensfortgan g darauf 

hingewiesen, dass der Umstand, dass die Organschaft  im ersten 

Jahr mangels durchgängiger finanzieller Eingliederu ng "verun-

glückt" war, die steuerliche Anerkennung in den Fol gejahren 

nicht hindert. Der Senat hat in seinem Urteil vom 1 0. Mai 2017 

I R 51/15 (zur amtlichen Veröffentlichung vorgesehe n) dahin 

erkannt, dass die finanzielle Eingliederung nicht w ährend der 

gesamten Mindestlaufzeit des Ergebnisabführungsvert rags gege-

ben sein muss, um das Erfordernis, den Vertrag im R ahmen der 

Mindestvertragslaufzeit "während seiner gesamten Ge ltungs-

dauer" durchzuführen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz  1 KStG), 
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zu erfüllen. Ein zeitweiliges Fehlen der finanziell en Einglie-

derung führt lediglich dazu, dass die steuerrechtli chen Folgen 

der Organschaft für diejenigen Jahre, in denen die gesetzli-

chen Anerkennungsvoraussetzungen tatsächlich nicht vorgelegen 

haben, zu versagen sind (partielle Versagung). In d en übrigen 

Jahren ist die Organschaft anzuerkennen. 

 

5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 143 Abs. 2 FG O. Auch bei 

einer nur teilweisen Zurückverweisung der Sache ist  dem FG im 

Hinblick auf den Grundsatz der Einheitlichkeit der Kostenent-

scheidung die Entscheidung über die gesamten Kosten  des Revi-

sionsverfahrens zu übertragen (ständige Rechtsprech ung, z.B. 

Senatsurteil vom 21. Januar 2016 I R 22/14, BFHE 25 3, 82, 

BStBl II 2017, 336, m.w.N.). 
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